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Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

70/02 Schulorganisation

Norm

ASVG §227 Abs1 Z1;

ASVG §227 Abs3;

SchOG 1962;

Rechtssatz

Nach dem Gesetzeswortlaut des § 227 Abs. 1 Z 1 ASVG begründet - bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen - der

Besuch einer inländischen ö9entlichen oder mit dem Ö9entlichkeitsrecht ausgestatteten Schule iSd

Schulorganisationsgesetzes, nicht hingegen der Besuch einer nicht-ö9entlichen inländischen Schule einen Anspruch

auf Ersatzzeiten in der gesetzlichen Pensionsversicherung. Das Quali>kationskriterium der Schule als "ö9entlich" bzw.

"mit Ö9entlichkeitsrecht ausgestattet" muss zum Zeitpunkt vorgelegen sein, zu dem der Schulbesuch stattfand

(Hinweis E 29. Juni 1993, 92/08/0012).
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